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STAATSLEXIKON. RECHT WIRTSCHAFT (GGESELLSCHAFT In Bänden. Herausgegeben
VO  $ der Görres-Gesellschaft. F völlıg Nne€  - bearbeiıtete Auflage. Erster Band Abend-
and Deutsche Parteı. Freiburg/Basel/Wien: Herder 1985 XII 13072 >Sp
Der „Staat”, auf dessen „Recht, Wırtschaft und Gesellschaft“ dieses „Staatslexıiıkon”“

sıch bezieht, War ursprünglıch das Wılhelminische Kaıserreich, tür die 5. Auflage
(1926—1932) dıe Weımarer Republık; für die Auflage (1957—1963) miıt Ergänzungs-bänden (1969—-1972) und für diese Auflage 1sSt die Bundesrepublık Deutschland.
Demgemälß werden Osterreich un:! die Schweiz 1U beıiläufig, VOT allem vergleichs-welse berücksichtigt; ber dıe Deutsche Demokratische Republıik wırd ausreichend 1IN-
tormiert. „Adressaten“ dieses Staatslexikons VO  j Anfang reichsdeutsche und
sınd heute bundesdeutsche Leser; den Ansprüchen und Bedürtnissen Öösterreichischer
un: schweizerischer Interessenten ann und ll nıcht genügen Demgemäfß sınd
uch die Miıtarbeıiter MI1t wenıgen Ausnahmen Bundesdeutsche. Man Mag diese Ab-

bedauern, ber die Gründe dafür sınd zwıingend. Aus dem Bedürtfnis ent-
9 die „Inferijorität“ des katholischen Volksteils und namentlich der katholi-
schen Wissenschaft in Preußen-Deutschland überwinden, WAar das Staatslexıkon
VO: vornherein aut diesen Raum ausgerichtet un: bleibt ihm verhaftet, uch nachdem
diese seine zeıtbedingte Aufgabe ertüllt 1St un: längst hinter ihm hegt. Aus diesem Ur-
Sprung erklärt sıch der grundlegende Unterschied dem den gleichen Themenbereich
behandelnden österreichischen „Katholischen Sozıiallexikon“ (2 Auflage 1980, eın ein-
zıger, ber außergewöhnlich starker Band), das schon mıt Rücksicht auf den CNSCICHNösterreichischen Absatzmarkt seinen Absatz auf dem deutschsprachlichen
Markt suchen MUu: un: darum uch Mitarbeıiter 4US allen Teilen des deutschen Sprach-bereichs herangezogen hat. In dem Madße, WIe das Staatslexikon seine ursprünglıcheAufgabe erfüllt hat, 1St seın betont kontessioneller Charakter entfallen; nıchtsdestowe-
nıger kommt uch 1n diesem Band der Auflage deutlich Zzu Ausdruck, da seiıne
Herausgeberın, die Görres-Gesellschaft, iıne Vereinigung katholischer Gelehrter ISt;
der Mitarbeiterkreis 1St jedoch nıcht autf Katholiken beschränkt. Worın das Staatslex1i-
kon sıch VO  — vergleichbaren anderen Nachschlagewerken unterscheidet, 1St ach WI1Ie
VOr das christliche Verständniıs der Welt, das seiınen Lesern erschließt.

Der ungeheuere Wandel der Dıinge hat eıne völlıge Neubearbeitung nötıg gemacht.
Diıese CUu«C Auflage bemüht siıch ach Kräften, dem sıch ständıg beschleunigenden
Wandel auf den Fersen bleiben. Was sıch in 1982 ereignet hat un: 1N Jahresberichten
autbereitet vorliegt, dürtte restlos ertafßt se1in; uch eın Großteil dessen, W as sıch 1983
Zugetragen hat, konnte och berücksichtigt werden; selbst einzelne Daten aus 1984
tinden sıch noch, als etztes die ahl des Bundespräsidenten Weizsäcker 23
8 9 die Angabe des Bargeldumlaufs 471 dürfte wohl NnUu eine Vorausschät-
ZUNg se1ın.

Dıie sehr anspruchsvollen Beıträge VO Vossenkühl ber „Analytısche Philoso-
phıe  6 AA  9 einer Mehrzahl VO  —_ utoren ber „Anthropologie” (168—-187 un:
VO Menze, ber „Bıldung“ dürften ohl das Verständnis uch „gebildeter“ Leser
überfordern. Im übrigen ber halten die Beıträge sıch das, W as INa  >; eiınem polıtischinteressierten Leser zumuten kann und WAasSs dieser braucht, um sıch 1mM öffentlichen 65
ben zurechtzufinden un: sıch ernsthaft ın das politische Gespräch einzuschalten.
Stark beteiligt diesem Band sınd dıe Beiıträge ZU Themenkreıs „Arbeıt”, WOZU
och „Beruf“”, „Beschäftigung“ und „Betrieb“ kommen, die insgesamt rund eın Viertel
des Bandes ausmachen. Dıie 33 Personalartikel behandeln außer den Klassıkern der
Politik und der Politikwissenschaft, denen ungewohnt C1icero 149 bıs —
scheint, mehrere Wıederautbau ach 1945 beteıligte, inzwıschen ber schon Ver-
storbene Politiker, eTSIEGT Stelle Adenauer (45—51). Länderartikel bleiben
für einen ach Abschlufß des aut Bände berechneten Hauptwerks geplanten Zusatz-
band; l1er sınd NUur dıe Bundesrepubliık Deutschland selbst, die Bundesländer Baden-
Württemberg, Berlin und Bremen SOWI1e die Deutsche Demokratische epublı un
MmMIt Bezug auf die „Deutsche Frage” (1263—1277) die Deutschen Ostgebiete behandelt.
Diese Länder- un: Stadtstaatenartikel lesen habe ich mır ErSDart, 1m übrigen ber
den ganzen Band gelesen und bın dabei NUur auf einen einzıgen Drucktehler un! eın be-
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dauerliches Druckversehen gyestoßen: Spalte 9 E} Zıitt. Z mMu heißen „ Vertrags-ausl/egung“ (statt lösung“); schlımmer ist, da{fß Spalte 104, Zitt ach Zeıle Wwel Zeı-
len tehlen, deren Stelle die Zeılen und 10 des vorhergehenden Absatzes nochmals
erscheinen; klafft 1er ıne Textlücke.

Daß der großen ahl Von Miıtarbeıtern uch Mei_nqng;verschi_edenhgiten be-
stehen, versteht sıch VO  —_ selbst. Im SANZCN ber besteht eın hohes Mais VO UÜberein-
stımmung; VOr allem ber wahren alle Beıträge wohlabgewogene Maßhaltung un
vornehme Sachlichkeit; findet sıch keın Milston, keıine ätzende Kritik Ich selbst
ware ohl gene1gt, messend miıt dem Mad(ßstab der katholischen Sozılallehre, unsere
bundesdeutsche sozıale, ökonomuische und polıtısche Lage In einıgen Stücken
kritischer beurteilen, als 1er geschieht; VWıderspruch anzumelden habe 1C| Je-doch 1Ur diıe Auslegung, dıe Roos der Enzyklıka „Laborem exercens“ x1bt(203); „harmlos“ 1sSt diese päpstliıche Enzyklıka für mich nıcht.

NELL-BREUNING S}

HANDWÖRTERBUCH ZU. DEUTSCHEN RECHTSGESCHICHTE. HR!  ® Hrsg. Adalbert Erler
und Ekkbehard Kaufmann. T Lig (Sp 1—25 Berlın: Schmidt 1985 128
Den breitesten Raum In dieser Lig nehmen die Beıträge „Prozef{fß“ un: damit

SsSammeNgESEIZLEN Wörtern eın (18—76); zweıter Stelle tolgen die Beıträge AR ar“un: damıt ZUSaMMENBESELZEN Wörtern S  » durch SCHAUCTIEC Abgrenzung hätten
sıch ohl manche Wıederholungen vermeıden lassen. Nıcht 19808 VO  3 rechtsgeschicht-lıchem, sondern ebenso sehr VO  — kırchengeschichtlichem Interesse 1St der Beıtrag„Pseudoisidorische Fälschungen“ (30—35) Der alphabetischen Reihenfolge gemäfßbringt diese Lig Ende och den 1m Mittelpunkt des gesamten Handwörterbuchs
stehenden Beıtrag „Recht“nVO Krayuse, der jedoch seın Thema nıcht aus-
schöpft, sondern wıederum auf ıne Vielzahl VO  j Einzelbeiträgen mMIt „Recht“
ZUsammeNgeESELIZLEN Stichworten aufteılt, die ber erst In der nächstfolgen Lig Platz
tinden werden; in dieser Lig 1St Nu och Raum für den umfangreichen Beıtrag „Rechtun! Dichtung“, eın Leckerbissen für Liebhaber (12 Sp TLext un mehr als Sp Lıt.)
aus der Feder der phılologischen Miıtarbeıiterin Schmidt- Wiegand, schade, da{fß
nıcht anderer Stelle veröffentlich ISt, wohl mehr Interessenten finden würde
als ler. Im Abschnitt VO  } „Recht“ stellt der V+t. eıgens klar, behandele nıcht
Recht(sphilosophie) un: Rechtsgeschichte in voller Breıte, sondern beschränke sıch 5C-mäfß der dem HR!  e zugrundegelegten „losen Abgrenzung“ auf den „Quellenkreis der
fränkisch-deutschen Rechtsentwicklung einschliefßlich ihrer romanıstischen und kano-
nıstiıschen Elemente als Hıntergrund“ Mehrere andere Beıträge halten sıch
nıger sStreng diese „lose Abgrenzung“. So annn INnNan sıch beispielsweise durchausfragen, ob der sıch tretffliche Beitrag ber die päpstliıche Enzyklıka „QuadragesimoNnNnO  z 17) hıerhin gehört; als Rechtfertigungsgrund ließe sıch geltend machen, In den
romanıschen Ländern empfinde INan sS1e als deutschrechtlich genossenschaftlichemDenken ENISpruNgeEnN un vermisse in iıhr den ‚esprit latın“. Von den Personalartikeln
sel der ber Radbruchan VoO x Saar hervorgehoben. Interessante rechtshi-
storısche Eınzelheiten bringen die Beıträge „Rabenstein“ (125/6), „Rachinbürgen“S  > „Radolfszeller Marktrechrt“ und „Radol{fszeller un: Tiıroler Halsgerichts-ordnung“s Zu Begınn des Beıtrags „Räuberbanden“E findet sıch
die befremdliche Behauptung, diese hätten sıch aus schon trüher bestandenen Ansät-
zen entwickelt, darunter „Züchtung VO: Bettlern durch die Praxıs der miıttelalterlichen
arıtas“ Diese Entgleisung 1sSt der Aufmerksamkeit der Redaktion offenbar ent-
SANSCH, deutlich daran erkennen, da{fß sS1e hier nıcht wıe immer das ge-schriebene „mittelalterlich“ getilgt un durch das vorgeschriebene Kürzel ‚ma. ErSsSeLiZthatBUCHBESPRECHUNGEN  dauerliches Druckversehen gestoßen: Spalte 94, Ziff. 2, Z. 7 muß es heißen „Vertrags-  ausl/egung“ (statt /ösung“); schlimmer ist, daß Spalte 104, Ziff. 2 nach Zeile 6 zwei Zei-  len fehlen, an deren Stelle die Zeilen 9 und 10 des vorhergehenden Absatzes nochmals  erscheinen; so klafft hier eine Textlücke.  Daß unter der großen Zahl von Mitarbeitern auch Meinungsverschiedenheiten be-  stehen, versteht sich von selbst. Im ganzen aber besteht ein hohes Maß von Überein-  stimmung; vor allem aber wahren alle Beiträge wohlabgewogene Maßhaltung und  vornehme Sachlichkeit; es findet sich kein Mißton, keine ätzende Kritik. Ich selbst  wäre wohl geneigt, messend mit dem Maßstab der katholischen Soziallehre, unsere  bundesdeutsche soziale, ökonomische und politische Lage in einigen Stücken etwas  kritischer zu beurteilen, als es hier geschieht; Widerspruch anzumelden habe ich je-  doch nur gegen die Auslegung, die £. Roos der Enzyklika „Laborem exercens“ gibt  (203); so „harmlos“ ist diese päpstliche Enzyklika für mich nicht.  O. v. NELL-BREUNING S. J.  HANDWÖRTERBUCH ZUR DEUTSCHEN RECHTSGESCHICHTE. HRG. Hrsg. Adalbert Erler  und Ekkehard Kaufmann. 25. Lfg. (Sp. 1-256). Berlin: Schmidt 1985. 128 S.  Den breitesten Raum in dieser Lfg. nehmen die Beiträge zu „Prozeß“ und damit zu-  sammengesetzten Wörtern ein (18-76); an zweiter Stelle folgen die Beiträge zu „Rat“  und damit zusammengesetzen Wörtern (156-182); durch genauere Abgrenzung hätten  sich wohl manche Wiederholungen vermeiden lassen. — Nicht nur von rechtsgeschicht-  lichem, sondern ebenso sehr von kirchengeschichtlichem Interesse ist der Beitrag  „Pseudoisidorische Fälschungen“ (30-35). — Der alphabetischen Reihenfolge gemäß  bringt diese Lfg. gegen Ende noch den im Mittelpunkt des gesamten Handwörterbuchs  stehenden Beitrag „Recht“ (224-242) von H. Krause, der jedoch sein Thema nicht aus-  schöpft, sondern wiederum auf eine Vielzahl von Einzelbeiträgen unter mit „Recht“  zusammengesetzten Stichworten aufteilt, die aber erst in der nächstfolgen Lfg. Platz  finden werden; in dieser Lfg. ist nur noch Raum für den umfangreichen Beitrag „Recht  und Dichtung“, ein Leckerbissen für Liebhaber (12 Sp. Text und mehr als 5 Sp: Lit)  aus der Feder der philologischen Mitarbeiterin R. Schmidt-Wiegand, schade, daß er  nicht an anderer Stelle veröffentlich ist, wo er wohl mehr Interessenten finden würde  als hier. - Im Abschnitt I von „Recht“ (225) stellt der Vf£. eigens klar, er behandele nicht  Recht(sphilosophie) und Rechtsgeschichte in voller Breite, sondern beschränke sich ge-  mäß der dem HRG zugrundegelegten „losen Abgrenzung“ auf den „Quellenkreis der  fränkisch-deutschen Rechtsentwicklung einschließlich ihrer romanistischen und kano-  nistischen Elemente als Hintergrund“ (225). — Mehrere andere Beiträge halten sich we-  niger streng an diese „lose Abgrenzung“. So kann man sich beispielsweise durchaus  fragen, ob der an sich treffliche Beitrag über die päpstliche Enzyklika „Quadragesimo  anno“ (117) hierhin gehört; als Rechtfertigungsgrund ließe sich geltend machen, in den  romanischen Ländern empfinde man sie als deutschrechtlich genossenschaftlichem  Denken entsprungen und vermisse in ihr den ‚esprit latin‘. - Von den Personalartikeln  sei der über Radbruch (131-133) von St. Saar hervorgehoben. — Interessante rechtshi-  storische Einzelheiten bringen die Beiträge „Rabenstein“ (125/6), „Rachinbürgen“  (127-130), „Radolfszeller Marktrecht“ und „Radolfszeller und Tiroler Halsgerichts-  ordnung“ (139-143). — Zu Beginn des Beitrags „Räuberbanden“ (187-191) findet sich  die befremdliche Behauptung, diese hätten sich aus schon früher bestandenen Ansät-  zen entwickelt, darunter „Züchtung von Bettlern durch die Praxis der mittelalterlichen  Caritas“ (187). Diese Entgleisung ist der Aufmerksamkeit der Redaktion offenbar ent-  gangen, deutlich daran zu erkennen, daß sie hier nicht wie sonst immer das ausge-  schriebene „mittelalterlich“ getilgt und durch das vorgeschriebene Kürzel „ma.“ ersetzt  häat..  Als kleine Unstimmigkeiten seien angemerkt: Zu Sp. 2;die als „Ad incrementia“ zi-  tierte Quelle ist wohl die in Sp. 1 richtig zitierte „Ad incrementum“ vom 15. 8. 1934. —  Die ebendort für Gregor XVI. angegebenen Jahreszahlen stimmen offensichtlich  nicht. — Die hier angegebenen cc sind noch dem CIC 1917 entnommen; in CIC 1983  sind die Selig- und Heiligsprechungsprozesse nicht mehr geregelt. — Zu Sp. 5:auch die  466Als kleine Unstimmigkeıiten seılen angemerkt: Zu Sp. die als 99- incrementza“ 71-
tiıerte Quelle ist ohl die in Sp richtig zıtierte „Ad incrementum“ VO 1934
Dıiıe ebendort tür Gregor MT angegebenen Jahreszahlen stımmen offensichtlich
nıcht. Dıe hiıer angegebenen sınd och dem C 1917 ENINOMMEN; in (: 1983
sınd die Selıg- und Heıilıgsprechungsprozesse nıcht mehr geregelt. Zu 5p. uch die
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